
Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2011 und 2012 zum Doppelhaushalt der Gemeinde Machern

Mit  Bescheid  des  Landratsamtes  vom  22.11.2011 wird  die  Gesetzmäßigkeit  des  Beschlusses  01/19/11  des  Gemeinderates  Machern  zu  den  Haushaltssatzungen  für  die  
Haushaltsjahre 2011 und 2012 bestätigt und hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die  Haushaltspläne  liegen  in  der  Zeit  vom 15.12.2011 bis  einschließlich  23.12.2011,  während der  Dienstzeiten  im Rathaus,  Schloßplatz  9,  in  der  Finanzverwaltung,  für  
jedermann zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Dienstzeiten der Gemeindeverwaltung:

Montag und Mittwoch    07:30 - 15:30 Uhr
Dienstag             07:30 - 17:30 Uhr
Donnerstag             07:30 - 16:30 Uhr
Freitag             07:30 - 11:00 Uhr

Haushaltssatzung

Die folgenden Satzungen der Gemeinde Machern werden hiermit gemäß der Satzung über die öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Machern (Bekanntmachungssatzung) 
in ihrer derzeit gültigen Fassung öffentlich bekannt gemacht:

Haushaltssatzung
der

Gemeinde Machern
für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des  § 74  der SächsGemO hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Machern am 29.08.2011 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

§ 1
1.
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird festgesetzt mit

den  
Einnahmen und Ausgaben 9.767.600 €

von je  



davon im Verwaltungshaushalt 8.415.800 €

davon im Vermögenshaushalt 1.351.800 €

2.
dem Gesamtbetrag der Kredite der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
(Kreditermächtigung) von

0 €

3.
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von

0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt  
für die Gemeindekasse auf 1.300.000 €

 
für die Sonderkasse auf 0 €

§ 3

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr  wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 405 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  540 v.H.

2. Gewerbesteuer
   nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital 400 v.H.

Machern, 29.08.2011
_____________________ ______________________________

Ort, Datum Bürgermeister



Haushaltssatzung
der

Gemeinde Machern
für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund des  § 74  der SächsGemO hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Machern am 29.08.2011 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1
1.
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird festgesetzt mit

den  
Einnahmen und Ausgaben 9.528.900 €

von je  
davon im Verwaltungshaushalt 8.550.700 €

davon im Vermögenshaushalt 978.200 €

2.
dem Gesamtbetrag der Kredite der vorgesehenen Kreditaufnahmen 
(Kreditermächtigung) von

0 €

3.
dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von

0 €



§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt  
für die Gemeindekasse auf €

 
für die Sonderkasse auf €

§ 3

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr  wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 405 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  530 v.H.

2. Gewerbesteuer
   nach dem Gewerbeertrag und Gewerbekapital 400 v.H.

Machern, 29.08.2011
_____________________ ______________________________

Ort, Datum Bürgermeister


